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Seiten 6 und 7, Erwägungsgründe 14 und 15 

Anstatt:  

„(14) Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit im Hinblick auf die durch den Angriffskrieg 

Russlands gegen die Ukraine verursachte Situation wird es als angemessen erachtet, sich 

auf die Ausnahme von der Achtwochenfrist gemäß Artikel 4 des dem EUV, dem AEUV 

und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten 

Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union zu 

berufen. 

(15) Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Republik Moldau und des Auslaufens der 

Verordnung (EU) 2023/1524 am 24. Juli 2024 sollte diese Verordnung am 25. Juli 2024 in 

Kraft treten —" 

muss es heißen: 

„(14) Angesichts der wirtschaftlichen Lage in der Republik Moldau und des Auslaufens der 

Verordnung (EU) 2023/1524 am 24. Juli 2024 sollte diese Verordnung am 25. Juli 2024 in 

Kraft treten —" 
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